Interessengemeinschaft (IG) Volkskultur Schweiz und Liechtenstein

Medienmitteilung vom 22. September 2007
Die Geschäftsleitung der Interessengemeinschaft für Volkskultur in der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein (IG-Volkskultur) hat sich im Rahmen einer Klausursitzung eingehend mit den Folgen der neuen Sendestruktur von Radio DRS befasst. Es ist unbestritten, dass die beabsichtigten Veränderungen die Volkskultur-Hörenden kurzfristig benachteiligen, wenn Volksmusik vorläufig nur noch über ein sog. DAB-Empfangsgerät oder über Kabelanschluss empfangen werden kann. Vielen Regionen - insbesondere im ländlichen Raum - sowie vielen Autofahrerinnen und Autofahrern ist die neue Sendetechnik vorläufig nicht oder nur mit einer zusätzlichen Anschaffung zugänglich. Dazu kommt, dass die heutigen DAB-Empfangsgeräte nach Realisierung des Vollausbaus ersetzt werden müssen. Diese Nachteile, die den Hörenden der Spartensender DRS 2 und 3 nicht zugemutet werden, sind gravierend. Zudem wirkt sich die Verbannung der Volksmusik aus dem DRS 1 - Kanal  so aus, dass die Volksmusik vielen Radiohörenden über die SRG-Kanäle vorübergehend nicht mehr zugänglich ist.
Vor diesem Hintergrund begrüsst die Geschäftsleitung der IG-Volkskultur die breit angelaufene Diskussion über die Folgen der in Aussicht gestellten Veränderungen. Sie zeugt von einer hohen Wertschätzung und Unterstützung der Volkskultur. 
Die Geschäftsleitung der IG Volkskultur steht mit den Programmverantwortlichen von Radio DRS seit gut einem Jahr mit konstruktiven Gesprächen in Kontakt und konnte dabei ihre Bedenken und Vorbehalte einbringen. Dabei konnte sie sich von den Absichten der Programmverantwortlichen, die Volkskultur über den Spartensender „Musigwälle“ besser zu positionieren, überzeugen.

Um eine kurzfristige Diskriminierung der Volkskulturhörenden zu verhindern, appelliert die Geschäftsleitung der IG Volkskultur an den Bundesrat,
1. die notwenigen Massnahmen zu treffen, damit die „Musigwälle“ als Spartensender für Volkskultur gleich behandelt wird, wie die Spartensender DRS 2 und DRS 3, indem ihr mindestens bis zum Vollausbau eines flächendeckenden Digitalnetzes für die Ausstrahlung ihrer Programme ein UKW-Kanal zugeteilt wird,

2. dafür zu sorgen, dass als Auflockerung zwischen den Informationssendungen auf dem meist gehörten DRS1-Programm auch Volksmusikalisches aus der Schweiz gesendet wird.

Für Auskünfte steht zur Verfügung:

Hanspeter Seiler, Präsident der IG Volkskultur
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